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Förderung für private weiterführende Schulen 
auszahlen
Hier erfahren Sie mehr über die Zuschüsse für private weiterführende Schulen im Land 
Bremen.

Basisinformationen

Der Träger einer genehmigten Ersatzschule, die gemeinnützig und ohne 
Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird, erhält vom Land einen Zuschuss.

Der Zuschuss darf nach Ablauf von 3 Jahren seit Aufnahme des Unterrichts erstmalig 
gewährt werden.

Der Zuschuss wird für ein Schuljahr aus dem Schülerkostensatz multipliziert mit der Zahl 
der Schülerinnen und Schüler festgesetzt.

Der Schülerkostensatz beträgt für Grundschulen 72,3 Prozent, für Oberschulen und die 
Waldorfschule 76 Prozent und für Gymnasien 93 Prozent der tatsächlichen 
Personalausgaben der entsprechenden öffentlichen Schulen. Der Zuschuss wird 
entsprechend der Entwicklung der Schülerkostensätze angepasst.

Die Zahl der Schüler berücksichtigt diejenigen Schüler der jeweiligen Ersatzschule, die in 
Bremen ihre Wohnung haben und im jeweiligen Monat die Ersatzschule besuchen. 

Voraussetzungen

Genehmigung als Ersatzschule nach Bremischem Privatschulgesetz

Ablauf

Nach Meldung der Schüler*innen-Zahlen zum 15.10 jeden Jahres durch die Privatschulen 
werden die Zuschüsse per Überweisung ausgezahlt.
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Benötigte Unterlagen
Meldung der Schüler*innen-Zahlen

Zuständige Stellen

Zuwendungen, Beschaffungen, Vergabe- und Vertragsmanagement

Rembertiring 8-12, 28195 Bremen
Website
zuwendung@kinder.bremen.de

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Bis zum 15.10. eines Jahres müssen die privaten Ersatzschulen der Stadtgemeinde 
Bremen Ihre Schülerzahlen melden.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Keine Angabe.

Rechtsgrundlagen
§ 20 Gesetz über das Privatschulwesen und den Privatunterricht (Privatschulgesetz)

Aktualisiert am 26.05.2026

https://www.service.bremen.de/der-senator-fuer-kinder-und-bildung/zuwendungen-beschaffungen-vergabe-und-vertragsmanagement-184833
https://www.bildung.bremen.de/abt-1-zentrale-dienste-3376
mailto:zuwendung@kinder.bremen.de
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/gesetz-ueber-das-privatschulwesen-und-den-privatunterricht-privatschulgesetz-vom-3-juli-1956-325772?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-PrivSchulGBRV25P20
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